
§ 10 
Vorstand 
 

1. Der Vorstand besteht aus: 
- der ersten Vorsitzenden/dem ersten Vorsitzenden 
- der stellvertretenden Vorsitzenden/dem stellvertretenden Vorsitzenden 
- der Kassenwartin/dem Kassenwart 
- der Schriftführerin/dem Schriftführer 
- drei Beisitzerinnen/drei Beisitzern. 
 
2. Der Vorstand führt die Geschäfte des Vereins nach Maßgabe der Satzung und der 
Beschlüsse der Mitgliederversammlung. Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit 
einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der 
Vorsitzenden/des Vorsitzenden, bei deren/dessen Abwesenheit die ihrer 
Vertreterin/seines Vertreters. Der Vorstand ordnet und überwacht die Tätigkeit der 
Abteilungen; er ist berechtigt, für bestimmte Zwecke Ausschüsse einzusetzen. Der 
Vorstand kann verbindliche Ordnungen erlassen. Über seine Tätigkeit hat der 
Vorstand der Mitgliederversammlung zu berichten. 
 
3. Personen, die sich um den Verein besonders verdient gemacht haben, können 
durch den Vorstand zu Ehrenmitgliedern ernannt werden. Die Ernennung zu 
Ehrenmitgliedern erfolgt auf Lebenszeit. 
 
4. Die Vorstandssitzung leitet die 1. Vorsitzende/der 1. Vorsitzende, bei 
deren/dessen Abwesenheit die 2. Vorsitzende/der 2. Vorsitzende. Die Beschlüsse 
des Vorstandes sind zu Beweiszwecken zu protokollieren. Ein Vorstandsbeschluss 
kann ggf. auf schriftlichem Wege oder fernmündlich gefasst werden, wenn alle 
Vorstandsmitglieder ihre Zustimmung zu der zu beschließenden Regelung erklären. 
 
5. Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind: 
- die erste Vorsitzende/der erste Vorsitzende 
- die stellvertretende Vorsitzende/der stellvertretende Vorsitzende 
- die Kassenwartin/der Kassenwart 
 
Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch je zwei der genannten drei 
Vorstandsmitglieder gemeinsam vertreten. 
 
6. Die Vereinigung mehrerer Vorstandsämter in einer Person ist unzulässig. 
 
7. Die Mitglieder des Vorstands nehmen ihre Aufgaben grundsätzlich ehrenamtlich 
wahr. 
 
8. Vorstandsaufgaben können im Rahmen der haushaltsrechtlichen Möglichkeiten 
durch Beschluss der Mitgliederversammlung gegen Zahlung einer 
Aufwandsentschädigung nach § 3 Nr. 16a EStG ausgeübt werden. 
 
 
 


